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Gesetz 
über die zivile Luftfahrt.

Vom 31. Juli 1963

Die zivile Luftfahrt der Deutschen Demokratischen 
Republik leistet einen wesentlichen politischen und öko
nomischen Beitrag zur Befriedigung der Verkehrs
bedürfnisse, bei der Verstärkung der friedlichen inter
nationalen Zusammenarbeit mit allen Völkern sowie 
bei der Förderung des Flugsportes.

Die Erfüllung der ständig steigenden Aufgaben der 
zivilen Luftfahrt und der wachsende Verkehr ausländi
scher Luftfahrzeuge im Luftraum der Deutschen Demo
kratischen Republik verlangen Regelungen zur siche
ren und schnellen Durchführung des Luftverkehrs.

Aus diesen Gründen wird folgendes Gesetz be
schlossen:

I. L u f t h o h e i t  

§ 1

Inhalt der Lufthoheit

Die Deutsche Demokratische Republik hat die unein
geschränkte Souveränität über den Luftraum ihres Ho
heitsgebietes. Dieser umfaßt den Luftraum über dem 
Festland und den Gewässern einschließlich der Terri- 
torialgewässer der Deutschen Demokratischen Republik.

§ 2

Benutzung des Luftraumes

(1) Den Luftraum der Deutschen Demokratischen Re
publik dürfen als Teilnehmer am zivilen Luftverkehr 
benutzen:

1. Luftfahrzeuge, die in das Luftfahrtregister der 
Deutschen Demokratischen Republik eingetragen 
und zum Luftverkehr zugelassen sind;

2. andere Luftfahrzeuge, denen die Teilnahme am 
zivilen Luftverkehr durch einen internationalen 
Vertrag oder durch eine besondere staatliche Geneh
migung gestattet ist.

(2) Die zuständigen zentralen staatlichen Organe legen 
fest, inwieweit der Luftraum der Deutschen Demokra
tischen Republik für den zivilen Luftverkehr benutzt 
werden darf.

§ 3

Anzuwendendes Recht

(1) Für den zivilen Luftverkehr im Luftraum der 
Deutschen Demokratischen Republik gelten dieses Ge
setz und die sonstigen gesetzlichen Bestimmungen der 
Deutschen Demokratischen Republik.

(2) Soweit internationale Verträge, die von den zu
ständigen zentralen Organen der Staatsmacht der Deut
schen Demokratischen Republik abgeschlossen oder an
erkannt worden sind, abweichende Regelungen enthal-

I ten, finden diese Anwendung.

II. A l l g e m e i n e  B e s t i m m u n g e n  

§ 4 

Aufgaben
4

(1) Die zivile Luftfahrt hat die Aufgabe, Personen 
und Güter sowie Postsendungen auf dem Luftwege zu 
transportieren (Lufttransport), ferner die Industrie, 
Land- und Forstwirtschaft sowie die wissenschaftliche 
Forschung zu unterstützen (Luftfahrtdienste) und den 
Flugsport zu fördern.


